
schichtlichen Hintergrund, besonders durch Vergleich mıt Thomas V{}

Aquın beleuchten, systematisch reflektieren und in der Bedeutung für
“ („egenwart ZUT Sprache bringen [ J)as Wesen der Sünde, die das Lehben
des Menschen den Christen nicht US$|  II zutiefst bestimmt, ıst
Mmi1t elings Worten dies: „siıch nıcht VO)  b Herzensgrund Ireiwillig und
ftröhlich (‚ottes Wıillen hinzugeben, vielmehr in 1n  €1 VUÜOI (ioOtt flie
hen, sich selhst €e1n! sSe1in und die en der Schöpfung mı6ßbrau-
chen“. Im Clauben sowohl dieses (‚etrenntsein VOnNn (Jott ANnNzZzuUErkeNNenN
als auch (‚ottes Erbarmen 11771 Evangelium des CSUS Christus ergreifen,
das ıst für Luther das Zentrum der Theologie, auf das Gerhard Ebeling
wiederhoilt 115CICIH 1CcC gelenkt hat
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EIN SERMON VO ABLASS UN VO DE  - NAD
DE MARTIN LUTHER,

UGUSTIINE ITTENBERG|

Zum Ersten sollt Ihr wIissen, dass tliche CUu“«c Lehrer, W1E der Magı-
Ster der Sentenzen Petrus Lombardus], Thomas und ihre Nacht{olger,
drei e1ie der Buße unterscheiden, nämlich die Reue, die Beichte und die
(enugtuung. Obwohl diese Unterscheidung selbst] ach ihrer (eigenen]|
Meınung L1UI schwer oder 5dI nicht aus der chrift egründet werden 4annn
und obwohl sS1e sıch auch bei den alten eiligen christlichen Lehren nıcht
tfinden lässt, wollen WIT diese Unterscheidung jetz einmail VOraussetzen
und ach ihrer Weise reden.

Zum anderen S1e Der Ablass nımmt weder den ersten och den
7zweıten Teil, a1sS0O EUE un Beichte hin, sondern den dritten Teil, nämlich
die (Genugtuung.

Zum {)ritten DiIie Genugtuung wird ihrerseits geteilt 1n drei Teile, nam-
ıch 1n Beten, Fasten un!: Almosen. Als eten gilt allerle1ı Werk der eele,
Ww1e Lesen, Dichten, Hören des Wortes ottes, Predigen, Lehren und der-
gleichen. ntier Fasten wird allerlei Werk der Kasteliung des Fleisches VÜl1-

standen, etwa Wachen, Arbeiten, hartes Lager, Kleider Almosen 1st der
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schichtlichen Hintergrund, besonders durch Vergleich mit Thomas von 
Aquin beleuchten, systematisch reflektieren und in der Bedeutung für un- 
sere Gegenwart zur Sprache bringen. Das Wesen der Sünde, die das Leben 
des Menschen -  den Christen nicht ausgenommen -  zutiefst bestimmt, ist 
m it Ebelings Worten dies: ״ sich nicht von Herzensgrund freiwillig und 
fröhlich Gottes Willen hinzugeben, vielmehr in Blindheit vor Gott zu flie- 
hen, sich selbst feind zu sein und die Gaben der Schöpfung zu mißbrau- 
chen". Im Glauben sowohl dieses Getrenntsein von Gott anzuerkennen 
als auch Gottes Erbarmen im Evangelium des Jesus Christus zu ergreifen, 
das ist für Luther das Zentrum der Theologie, auf das Gerhard Ebeling 
wiederholt unseren Blick gelenkt hat.

Prof. Dr. Reinhard Schwarz, Salzstraße 43, 82110 Germering

E IN  S E R M O N  V OM  ABLASS U N D  V O N  DER G N A D E  
D U R C H  D E N  W Ü R D I G E N  DR.  M A R T I N  L U TH ER,  
A U G U S T I N E R  Z U  W I T T E N B E R G 1 (A USZUG)

Zum Ersten sollt Ihr wissen, dass etliche neue Lehrer, wie z. B. der Magi- 
ster der Sentenzen [Petrus Lombardus], S. Thomas und ihre Nachfolger, 
drei Teile der Buße unterscheiden, nämlich die Reue, die Beichte und die 
Genugtuung. Obwohl diese Unterscheidung [selbst] nach ihrer [eigenen] 
Meinung nur schwer oder gar nicht aus der Schrift begründet werden kann 
und obwohl sie sich auch bei den alten heiligen christlichen Lehren nicht 
finden lässt, wollen wir diese Unterscheidung jetzt einmal voraussetzen 
und nach ihrer Weise reden.

Zum anderen sagen sie: Der Ablass nim m t weder den ersten noch den 
zweiten Teil, also Reue und Beichte hin, sondern den dritten Teil, nämlich 
die Genugtuung.

Zum Dritten: Die Genugtuung wird ihrerseits geteilt in drei Teile, näm- 
lieh in Beten, Fasten und Almosen. Als Beten gilt allerlei Werk der Seele, 
wie Lesen, Dichten, Hören des Wortes Gottes, Predigen, Lehren und der- 
gleichen. Unter Fasten wird allerlei Werk der Kasteiung des Fleisches ver- 
standen, etwa Wachen, Arbeiten, hartes Lager, Kleider. Almosen ist der

1 Nach WA i, (239) 243-246.
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Sammelbegriff tür 41l1erle1 gute Werke der Liebe und Barmherzigkeit
den Nächsten.

Zum Viıerten Be1l ihnen en 1st unbezweiltelt, dass der Ablass eben die
er der (,eNugtuung hinnimmt.
Zum Fünften: 1ele vertretien 1ın einer noch nicht abgeschlossenen DIis

kussion die Meınung, dass der Ahblass auch mehr hinnehme als
solche auferlegten guten Werke, nämlich, dass CI auch die Pein“, die die
göttliche Gerechtigkeit tür die Süunde tordert, abnimmt.

Zum Sechsten: Fuüur iesmal lasse iıch ihre Meınung unverworftfen. Man
kann allerdings ehaupte ich 4AuUSs keiner chrift beweisen, dass die
göttliche Gerechtigkeit irgendetwas Peın oder Genugtuung VO SUn.
der begehre oder ordere als allein sSE1INE herzliche un!) wahre eue ın Be-
kehrung, m1t seinem Vorsatz, künftig das Kreuz Christiı tra-

CN und die oben genannten Werke ben
Zum 1ehten Allerdings straft (,‚ott csehr ohl tliıche ach sSE1INer (Ge

rechtigkeit; oder 111 S1E Urc die Peın ZUTI eue drängen, etwa 1mM
Psalm „ SO se1ine Kinder sündigen werden, 111{ ich mıt der ute ıhre
un heimsuchen, aber doch me1ne Barmherzigkeit nicht VO  — ihnen
wenden.” ES hat jedoch nıemand die Befugnis und) Vollmacht, diese
eın nachzulassen, denn allein (Ott; (iott aber 111 1E nicht nachlassen,
sondern CT verspricht, CT wolle S$1e auterlegen.

Zum Neunten uch Wenn die CNrıstliche Kıirche och heute be
schließen und erklären würde, dass der Ablass mehr hinwegnehme als die
er der (Genugtuung, ware doch tausendmal besser, dass kein
Christenmensch den Ablass kaufen oder egehren würde, sondern dass $1e
lieber dieer aten und die eın erlitten; denn der Ablass i1st nichts
deres als der aCcCN1ASSs guterer un: heilsamer Peın, die 1114  — besser
rwählen als meı1iden soll

War haben tlıche CU«C Prediger“ zweierlei Peın ertunden, eiıne Peın
ZUT1 (,enugtuung \poena satisfactoria| un eiıne ZUXI Besserung poena medi-
cCativa]. Wır en aber gottlob ıne gröfßere Freiheit, soölche un! hnlıche
Plaudereien verachten, aA1ls S16 aben, diese erdichten. Denn: Alle
Peın, Ja a  es, w as (‚ott auterlegt, dient der Besserung un! 1st für die CHhris-
ten zuträglich.

Zum Zehnten: IDhe Behauptung, die Peın GCe1 grofß un würden ıdem
Büfßenden!| viele Werke auferlegt, dass e1in Mensch QO1€e ın der Kürze S@1-
1165 Lebens niıcht vo  ringen könnte, darum se1 der Ablass nötıg, diese Be-

„Pein“ die VOoO  — Ott verhängte zeitliche Sündenstrate ın den negatıven Folgen
UuNseIrIecr: aten
LHe Lehrer die scholastischen Theol_ogen.

Sammelbegriff für allerlei gute Werke der Liebe und Barmherzigkeit gegen 
den Nächsten.

Zum Vierten: Bei ihnen allen ist unbezweifelt, dass der Ablass eben die- 
se Werke der Genugtuung hinnimmt.

Zum Fünften: Viele vertreten -  in einer noch nicht abgeschlossenen Dis- 
kussion -  die Meinung, dass der Ablass auch etwas mehr hinnehme als 
solche auferlegten guten Werke, nämlich, dass er auch die Pein2, die die 
göttliche Gerechtigkeit für die Sünde fordert, abnimmt.

Zum Sechsten: Für diesmal lasse ich ihre Meinung unverworfen. Man 
kann allerdings -  so behaupte ich -  aus keiner Schrift beweisen, dass die 
göttliche Gerechtigkeit irgendetwas an Pein oder Genugtuung vom Sün- 
der begehre oder fordere als allein seine herzliche und wahre Reue und Be- 
kehrung, zusammen mit seinem Vorsatz, künftig das Kreuz Christi zu tra- 
gen und die oben genannten Werke ...  zu üben.

Zum Siebten: Allerdings straft Gott sehr wohl etliche nach seiner Ge- 
rechtigkeit; oder er will sie durch die Pein zur Reue drängen, etwa im 
Psalm 88: ״ So seine Kinder sündigen werden, will ich mit der Rute ihre 
Sünde heimsuchen, aber doch meine Barmherzigkeit nicht von ihnen 
wenden.״ -  Es hat jedoch niemand die [Befugnis und] Vollmacht, diese 
Pein nachzulassen, denn allein Gott; Gott aber will sie nicht nachlassen, 
sondern er verspricht, er wolle sie auf erlegen.

Zum Neunten: Auch wenn die christliche Kirche noch heute be- 
schließen und erklären würde, dass der Ablass mehr hinwegnehme als die 
Werke der Genugtuung, so wäre es doch tausendmal besser, dass kein 
Christenmensch den Ablass kaufen oder begehren würde, sondern dass sie 
lieber die Werke täten und die Pein erlitten; denn der Ablass ist nichts an- 
deres . ..  als der Nachlass guter Werke und heilsamer Pein, die man besser 
erwählen als meiden soll.

Zwar haben etliche neue Prediger3 zweierlei Pein erfunden, eine Pein 
zur Genugtuung (poena satisfactoria) und eine zur Besserung (poena medi- 
cativa). Wir haben aber gottlob eine größere Freiheit, solche und ähnliche 
Plaudereien zu verachten, als sie haben, diese zu erdichten. Denn: Alle 
Pein, ja alles, was Gott auferlegt, dient der Besserung und ist für die Chris- 
ten zuträglich.

Zum Zehnten: Die Behauptung, die Pein sei so groß und es würden [dem 
Büßenden] so viele Werke auferlegt, dass ein Mensch sie in der Kürze sei- 
nes Lebens nicht vollbringen könnte, darum sei der Ablass nötig, diese Be­

die von Gott verhängte zeitliche Sündenstrafe in den negativen Folgen = ״Pein״ 2
unserer Taten.

3 Die neuen Lehrer = die scholastischen Theologen.
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hauptung estellt kein Argument dar Sie 1st unbegründet un:! erdichtet,
denn (soOtt und die heilige Kirche legen niemandem mehr auf, ais tra-

SCH VCIMAaß. LIies Sagt auch Paulus I KOr 10,13|]: (rOtt lässt nıcht einen
Menschen mehr versucht werden, als ihm tragen möglich ist.

Zum Zwölften ES wird ohl die Ansıcht vertreten, dass der Süunder mm1t
der übrigen eın 1Ns Fegeteuer oder ZU. Ahblass gewlesen werden soll, aber

werden mehr ınge ohne YTUun:!: un Bewels behauptet.
Zum Dreizehnten: Es ist eın großer ırtum, wenlnl jemand meınt, wol-

le (,-enugtuung für SCe1INe Uun: vor (soOtt leisten]!, obwaohl doch (,oOtt die
Sünden allezeit umsOonNnst AUS unschätzbarer Nna: verzeiht, nichts AaIiur
begehrt, aufßer das eıne, dass INa  z ın Zukunft ohne un: en soll Wenn
die Christenheit a1so Ordert Inämlich die (Genugtuung ın der Ord
Nung der Bußel, dann INa und coll S1€e eben asSseie auch nachlassen, sie
soll aber| nichts Schweres oder Untragbares auferlegen.

Zum Vierzehnten: Ablass wird zugelassen der unvollkommenen
und faulen Christen willen, die sich nicht eifrig ın guten Werken hben
oder das Leid 1n ihrem Daseiın wollen; denn der Ablass Öördert N1€e-
mand Zu Besseren, sondern duldet die Unvollkommenen un!: lässt SIE

Zum Sechzehnten: Viel besser 1st eın Werk, mıiıt dem einem Bedürftigen
geholtfen wird, als die Spende, die für das Gebäude gegeben wird. Ein sol
ches er 1St auch viel besser als der Ablass, der A{Iur egeben wird;
denn Es ıst besser, e1in gutes Werk zu haben| als viele |gute Werke)
nachgelassen bekommen. Der Ablass aber stellt Wenn überhaupt

bedeutet die Nachlassung vieler guter Werke dar
SO sprichst du SO werde ich nımmermehr Ahblass lösen. Ich

Das habe ich schon oben SESAZT, dass meın Wille, me1ıne egierde und Bit-
un meın KRat lst, dass niemand Ablass löse. 455 die taulen und oschläf.

rıgen Christen Ablass lösen un gehe du für dich
Zum Achtzehnten: die Seelen AUS dem Fegeteuer CZOBEM werden

urCcC den Ablass, weiflß ich nicht un glaube das auch nicht, wiewohl etli-
che HEUCTEC Doktoren dies behaupten. ber C 1st ihnen unmöglich, dieses
plausibel machen, auch hat die Kirche och nicht beschlossen“?. Ü)ar-

1st sicherer, Ja viel besser, dass du tür 61€ selbst bittest un: WI1T-
kest, denn dies 1st ewährt un: gEWI1SS.

Zum /Zwanziıgsten: Obwohl tliche mich 1U eınen Ketzer schelten,
weil SOILC. eıne anrheıt sehr schädlich 11 Geldkasten 1st, achte ich
doch olches eplärre nicht grof5ß, zumal siıch I1UT etliche finstere Gehirne
äußern, die die nıe gerochen, die christlichen Lehrer nämlic die

Vgl azu TST das Dekret ('um ostquam VO Nov 15 L 7—-1449

hauptung stellt kein Argument dar. Sie ist unbegründet und erdichtet, 
denn Gott und die heilige Kirche legen niemandem mehr auf, als er zu tra- 
gen vermag. Dies sagt auch Paulus [1. Kor 10,13]: Gott lässt nicht einen 
Menschen mehr versucht werden, als ihm zu tragen möglich ist. . ..

Zum Zwölften: Es wird wohl die Ansicht vertreten, dass der Sünder mit 
der übrigen Pein ins Fegefeuer oder zum Ablass gewiesen werden soll, aber 
es werden mehr Dinge ohne Grund und Beweis behauptet.

Zum Dreizehnten: Es ist ein großer Irrtum, wenn jemand meint, er wol- 
le Genugtuung für seine Sünde [vor Gott leisten], obwohl doch Gott die 
Sünden allezeit umsonst aus unschätzbarer Gnade verzeiht, nichts dafür 
begehrt, außer das eine, dass man in Zukunft ohne Sünde leben soll. Wenn 
die Christenheit also etwas fordert [nämlich die Genugtuung in der Ord- 
nung der Buße], dann mag und soll sie eben dasselbe auch nachlassen, [sie 
soll aber] nichts Schweres oder Untragbares auferlegen.

Zum Vierzehnten: Ablass wird zugelassen um der unvollkommenen 
und faulen Christen willen, die sich nicht eifrig in guten Werken üben 
oder das Leid in ihrem Dasein ertragen wollen; denn der Ablass fördert nie- 
mand zum Besseren, sondern duldet die Unvollkommenen und lässt sie 
zu. ...

Zum Sechzehnten: Viel besser ist ein Werk, mit dem einem Bedürftigen 
geholfen wird, als die Spende, die für das Gebäude gegeben wird. [Ein sol- 
ches Werk] ist auch viel besser als der Ablass, der dafür gegeben wird; 
denn: Es ist besser, ein gutes Werk getan [zu haben] als viele [gute Werke] 
nachgelassen zu bekommen. Der Ablass aber stellt -  wenn er überhaupt 
etwas bedeutet -  die Nachlassung vieler guter Werke dar. ...

So sprichst du: So werde ich nimmermehr Ablass lösen. Ich antworte: 
Das habe ich schon oben gesagt, dass mein Wille, meine Begierde und Bit- 
te und mein Rat ist, dass niemand Ablass löse. Lass die faulen und schläf- 
rigen Christen Ablass lösen und gehe du für dich.

Zum Achtzehnten: Ob die Seelen aus dem Fegefeuer gezogen werden 
durch den Ablass, weiß ich nicht und glaube das auch nicht, wiewohl etli- 
che neuere Doktoren dies behaupten. Aber es ist ihnen unmöglich, dieses 
plausibel zu machen, auch hat es die Kirche noch nicht beschlossen4. Dar- 
um ist es sicherer, ja sogar viel besser, dass du für sie selbst bittest und wir- 
kest, denn dies ist bewährt und gewiss.

Zum Zwanzigsten: Obwohl etliche mich nun einen Ketzer schelten, 
weil solch eine Wahrheit sehr schädlich im Geldkasten ist, so achte ich 
doch solches Geplärre nicht groß, zumal sich nur etliche finstere Gehirne 
äußern, die die Bibel nie gerochen, die christlichen Lehrer [nämlich die

4 Vgl. dazu erst das Dekret Cum Postquam vom 9. Nov. 1518, DH 1447-1449.



Kirchenväter| nıe gelesen, ihre eigenen Lehrer nämlich die Scholastiker|
nıe verstanden aben, sondern die 1ın ihren zerlöcherten und zerrıiıssenen
Meınungen einahe zunichte werden. Denn hätten S1€e jene verstanden,
wüuüssten sie, dass 61e nıemanden ohne Verhör und unüberwunden lästern
ollten och (lott gebe ihnen und uns rechten Sınn Amen

Zur Erläuterung

Eınes der „wesentlichen Elemente“ der Jubiläumsereignisse, wı1ıe S1€ die römisch-
katholische Kirche 1mM Jubiläumsjahr 200l gefeiert hat, ist der Ablass, in dem sich
„sich die Fülle des Erbarmens des Vaters” offenbart?

Nach der (vgl CIC/1983] gültigen und uch ın der Bulle ZU Jubiläumsj)ahr VÜI-

ausgesetzien Deftinition der Apostolischen Konstıituti:on Indulgentiarum doctrina
VO 1.19 i1st der Ablass „der Nachlass zeitlicher Strate VOL ott tür Sünden, de:
ICI Schuld schon getilgt 1st; iıhn erlangt der entsprechend disponierte Gläubige
ter bestimmten testgelegten Voraussetzungen durch die Hilte der Kirche, die 1mM
Lhenst der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen CHhristi un: der Heiligen
tOrıtatıv verwaltet un! zuwendet“‘®©.

|DEN Konzil VUO  — IrCnent meınt sıch darauf beruten können, ass „der Kirche VOINl

Christus die Vollmacht zugestanden wurde, Ablässe gewähren, und jene diese
ihr VOoO  — Ott übertragene Vollmacht vgl Mit 16,19; 18,18]| uch in altesten Zeıten
gebrauchte“. Daher „lehrt un: gebietet das hochheilige Konzil, dass der Gebrauch
VOo  — Ablässen, der Ür das christliche olk auißerst heilsam und durch die Autorıität
der heiligen Konzilien gebilligt iSt, ın der Kirche beibehalten werden soll; un!:
verurteilt die mıt dem Anathema, die entweder behaupten, S1E selen UNnnNutZ, der

urJ), stehe nicht ın der Macht der Kirche, sS1E gewähren
€e1s5 iNnNan demgegenüber heute darauf hin, dass die Retormation 1n Wittenberg

mıiıt Luthers Kritik Ablass begonnen hat, dass siıch Lehre un!: Praxıs des Ablasses
keinesfalls mit einem „Konsens 1n Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre“
vereinbaren lassen un 4SS die tridentinischen Anathemata 711 Ablass weiterhin
die überwiegende Mehrzahl der evangelischen Theologinnen un! Theologen treiten

Johannes Paul Il „Incarnation1s Mysterimum“, Verkündigungsbulle des Großen
Jubiläums des Jahres 0ÖÖ Vom 2 November 1998 Sekretariat der eut-
schen Bischotskonterenz (Hg.) Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls. 36}
Nr
Paul VIÜ., Apostolische Konstitution Indulgentiarum doctrina VO 1967,

1967] 5—24, Abschnitt und Norm Deutsche Übersetzung nach
andbuc. der Ablässe. Normen und Gewährungen Enchiridion indulgenti-
arum). 19859, 69-—-093; St 7SI 79 Die Z71t. Bestimmung iSt aufgenommen ın Can
02 des CIC/1983.
Konzıil V OIl Irient Dekret über die Ablässe VO! Dez 563, 1835

Kirchenväter] nie gelesen, ihre eigenen Lehrer [nämlich die Scholastiker] 
nie verstanden haben, sondern die in ihren zerlöcherten und zerrissenen 
Meinungen beinahe zunichte werden. Denn hätten sie jene verstanden, so 
wüssten sie, dass sie niemanden ohne Verhör und unüberwunden lästern 
sollten. Doch Gott gebe ihnen und uns rechten Sinn. Amen

Zur Erläuterung

Eines der ״wesentlichen Elemente״ der Jubiläumsereignisse, wie sie die römisch- 
katholische Kirche im Jubiläumsjahr 2000 gefeiert hat, ist der Ablass, in dem sich 
.offenbart5 ״sich die Fülle des Erbarmens des Vaters״

Nach der (vgl. CIC/1983) gültigen und auch in der Bulle zum Jubiläums jahr vor- 
ausgesetzten Definition der Apostolischen Konstitution Indulgentiamm doctrina 
vom r. 1.1967 ist der Ablass ״der Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, de- 
ren Schuld schon getilgt ist; ihn erlangt der entsprechend disponierte Gläubige un- 
ter bestimmten festgelegten Voraussetzungen durch die Hilfe der Kirche, die im  
Dienst an der Erlösung den Schatz der Sühneleistungen Christi und der Heiligen au- 
toritativ verwaltet und zuwendet6״.

Das Konzil von Trient meint sich darauf berufen zu können, dass ״der Kirche von 
Christus die Vollmacht zugestanden wurde, Ablässe zu gewähren, und jene diese 
ihr von Gott übertragene Vollmacht [vgl. Mt 16,19; !8,18] auch in ältesten Zeiten 
gebrauchte״. Daher ״lehrt und gebietet das hochheilige Konzil, dass der Gebrauch 
von Ablässen, der für das christliche Volk äußerst heilsam und durch die Autorität 
der heiligen Konzilien gebilligt ist, in der Kirche beibehalten werden soll; und es 
verurteilt die mit dem Anathema, die entweder behaupten, sie seien unnütz, oder 
sagen, es stehe nicht in der Macht der Kirche, sie zu gewähren7״.

Weist man demgegenüber heute darauf hin, dass die Reformation in Wittenberg 
mit Luthers Kritik am Ablass begonnen hat, dass sich Lehre und Praxis des Ablasses 
keinesfalls mit einem ״Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre״ 
vereinbaren lassen und dass die tridentinischen Anathemata zum Ablass weiterhin 
die überwiegende Mehrzahl der evangelischen Theologinnen und Theologen treffen

5 Johannes Paul IL: ״Incarnationis M ysterium“. Verkündigungsbulle des Großen 
Jubiläums des Jahres 2000. Vom 29. November 1998. (= Sekretariat der Deut- 
sehen Bischofskonferenz (Hg.): Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls. 136) 
Nr. 9.

6 Paul VI., Apostolische Konstitution Indulgentiamm doctrina vom 1. 1. 1967, 
AAS 59, (1967) S. 5-24, Abschnitt 8 und Norm 1. Deutsche Übersetzung nach: 
Handbuch der Ablässe. Normen und Gewährungen (= Enchiridion indulgent!- 
arum). 1989, 69-93; z. St. 75, 79. -  Die zit. Bestimmung ist aufgenommen in Can. 
992 des CIC/1983.

7 Konzil von Trient: Dekret über die Ablässe vom 4. Dez. 1563, DH 1835.
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dürften, ann werden Va  — ökumenisch SCSUOMNNCHCH römisch-katholischen Theolo-
SCH vornehmlich Tel Einwände V!  N

Luther habe sich VOT allem den Missbrauch gewandt, A4SS Ablass ftür 1ne
Geldzahlung werden konnte; dieser Missbrauch se1 durch das Konzil
VOI Inent abgeschafft worden.
Der onsens ın Grundwahrheiten der Rechttertigungslehre hleibe unberührt,
weil 1m Ablass die Nachlassung der zeitlichen Sündenstrafen gehe, die
nach der Vergebung der Schuld Iso nach der Rechtfertigung durch ott noch
übrig bleiben.
uch tür die evangelische Theologie stelle sich die rage, welche Bedeutung ın
dem durch das Rechtfertigungsgeschehen eröffneten Leben der Heiligung
un:! dabei dem Umgang mıiıt der Schuld un:! den Folgen der Sünde zukomme.
Nun hat Luther 1n der Tlat uch den „Geldkasten“ polemisiert. L J)ass sich

ber T]UFr den tinanziellen Missbrauch des Ablasses gewandt habe, ist ıne
Fehleinschätzung der retormatorischen Ablasskritik. Es geht Luther ebenso das
rechte Verständnis der Buße 1mM christlichen Leben, die rage der Heilsgewiss-
heit, den Schatz der Kirche, die Welılse, w1€e der Ablass wirken soll, und ganz
grundlegend das Recht der Kirche, Ablässe gewähren.

uch dem 7zweıten Einwand kann 111a AUS evangelischer Perspektive nicht
St1immen. Denn: Nach evangelischem Verständnis wird In der Rechtfertigungslehre
insgesamt beschrieben, w16€e der Mensch als begnadeter Sünder VOT Ott steht Die
Definition, mi1t dem Ablass werde eın „Nachlass zeitlicher Strate VOrTr (‚oOtt“ D -
währt, widerspricht daher schon 1m Crundsatz der Autffassung, gebe solch eınen
„Konsens ın Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre“.

Im Blick auf den dritten Einwand stellt sich ın der Tat uch für die evangelische
Theologie die rage, WwI1Ie 1 Leben Aaus der Gnade mit der Schuld un!: den Folgen

aten uUumM£gCgangenN wird Der inwels auf die parallele Fragestellung greift Je-
doch ZL kurz Daraus, ass das christliche Leben durch eue und Heiligung g -
kennzeichnet 1St, ergibt sich keineswegs iıne Ablasslehre, die einen Nachlass der
Sündenstrafen 1im irdischen Leben und 1177 Fegfeuer postuliert.

1Ile diese Momente finden sich uch ın Luthers „Sermon VO: Ablass und V  —

der Gnade“.
In diesem Sermon bietet Luther erstmals ıne deutsche Darlegung des Ablasspro-

blems Erschienen ist 1m Marz I5, möglicherweise geht auft ıne noch früher
gehaltene Predigt zurück., Der NSermon and schnell große Verbreitung, his 520 sınd

Drucke ın verschiedenen Städten bekannt. Gegenüber den Y Thesen über die
Krait des Ablasses VO  —_ 1/ zeichnet sich der Sermon dadurch AaUS, PE sıch auft
ein1ıge wesentliche Probleme der Ablasslehre un Ablasspraxis konzentriert un!: S1€e
1m Zusammenhang behandelt Er geht deshalb uch nicht auf alle strittigen Fragen
e1n; werden iwa die Fragen, W ads enn der Schatz der Kirche E1 un auf weiche
Weise der Nachlass wirke, 11 Sermon anders als in den Thesen nıcht behandelt.

Berücksichtigt werden INUSS auch, 4SS dieser Sermon noch Anfang der Aus-
einandersetzungen den Ablass steht. In hbestimmter Weise kann Luther in die
C Sermon un!: 1ın den Thesen den Ahblass noch akzeptieren, nämlich als Nach-
lass derjenigen Strafe, die der Priester der der Bischof einem Süunder auferlegte un!

dürften, dann werden von ökumenisch gesonnenen römisch-katholischen Theolo- 
gen vornehmlich drei Einwände vorgetragen:
1. Luther habe sich vor allem gegen den Missbrauch gewandt, dass Ablass für eine 

Geldzahlung gewonnen werden konnte; dieser Missbrauch sei durch das Konzil 
von Trient abgeschafft worden.

2. Der Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre bleibe unberührt, 
weil es im Ablass um die Nachlassung der zeitlichen Sündenstrafen gehe, die 
nach der Vergebung der Schuld -  also nach der Rechtfertigung durch Gott -  noch 
übrig bleiben.

3. Auch für die evangelische Theologie stelle sich die Frage, welche Bedeutung in 
dem durch das Rechtfertigungsgeschehen eröffneten neuen Leben der Heiligung 
und dabei dem Umgang mit der Schuld und den Folgen der Sünde zukomme. 
Nun hat Luther in der Tat auch gegen den ״Geldkasten״ polemisiert. Dass er sich

aber nur gegen den finanziellen Missbrauch des Ablasses gewandt habe, ist eine 
Fehleinschätzung der reformatorischen Ablasskritik. Es geht Luther ebenso um das 
rechte Verständnis der Buße im christlichen Leben, um die Frage der Heilsgewiss- 
heit, um den Schatz der Kirche, um die Weise, wie der Ablass wirken soll, und ganz 
grundlegend um das Recht der Kirche, Ablässe zu gewähren.

Auch dem zweiten Einwand kann man aus evangelischer Perspektive nicht zu- 
stimmen. Denn: Nach evangelischem Verständnis wird in der Rechtfertigungslehre 
insgesamt beschrieben, wie der Mensch als begnadeter Sünder vor Gott steht. Die 
Definition, mit dem Ablass werde ein ״Nachlass zeitlicher Strafe vor Gott" ge- 
währt, widerspricht daher schon im Grundsatz der Auffassung, es gebe solch einen 
.״Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre״

Im Blick auf den dritten Einwand stellt sich in der Tat auch für die evangelische 
Theologie die Frage, wie im Leben aus der Gnade mit der Schuld und den Folgen un- 
serer Taten umgegangen wird. Der Hinweis auf die parallele Fragestellung greift je- 
doch zu kurz: Daraus, dass das christliche Leben durch Reue und Heiligung ge- 
kennzeichnet ist, ergibt sich keineswegs eine Ablasslehre, die einen Nachlass der 
Sündenstrafen im irdischen Leben und im Fegfeuer postuliert.

Alle diese Momente finden sich auch in Luthers ״Sermon vom Ablass und von 
der Gnade״.

In diesem Sermon bietet Luther erstmals eine deutsche Darlegung des Ablasspro- 
blems. Erschienen ist er im März 1518, möglicherweise geht er auf eine noch früher 
gehaltene Predigt zurück. Der Sermon fand schnell große Verbreitung, bis 1520 sind 
20 Drucke in verschiedenen Städten bekannt. Gegenüber den 95 Thesen über die 
Kraft des Ablasses von 1517 zeichnet sich der Sermon dadurch aus, dass er sich auf 
einige wesentliche Probleme der Ablasslehre und Ablasspraxis konzentriert und sie 
im Zusammenhang behandelt. Er geht deshalb auch nicht auf alle strittigen Fragen 
ein; so werden etwa die Fragen, was denn der Schatz der Kirche sei und auf welche 
Weise der Nachlass wirke, im Sermon -  anders als in den 95 Thesen -  nicht behandelt.

Berücksichtigt werden muss auch, dass dieser Sermon noch am Anfang der Aus- 
einandersetzungen um den Ablass steht. In bestimmter Weise kann Luther in die- 
sem Sermon und in den 95 Thesen den Ablass noch akzeptieren, nämlich als Nach- 
lass derjenigen Strafe, die der Priester oder der Bischof einem Sünder auferlegte und



der sich der Bülßer unterziehen MUuUSS(Tte, bevor die altkirchliche Bufßordnung
bzw nachdem die mittelalterliche Bußordnung 1n einem Akt der Rekon

zil1iatıon wieder 1n die Gemeinde aufgenommen wurde Einen Nachlass dieser Stra-
fen häalt Luther für möglich, rat ber davon ab, solch einen Nachlass suchen (9,
I Ö.) Im Blick auf diese dem Büßer aufterlegten Straten (und NUur 1 Blick auf sie)
spricht Luther ın den ersten Abschnitten (1—4) des Sermons VO  - den „Werken der
Genugtuung“, bezweitelt ber zugleich, 4ass die Unterscheidung VO'  3 Tre1l Teilen
der Bufse schriftgemäfß 1st (1 )I und bestreitet, 25S Ott irgend (‚enugtuung
VO Sünder begehrt (6) (,‚ottes Gerechtigkeit begehrt VO Sünder die herzliche
Reue und den Vorsatz einem christlichen Leben (6}, aber keine Genugtuung,
denn ott verzeiht die Sünden allezeit UMmMsSONSLE uSs selıner „unschätzbaren“ Cnade

3} A4SSs die zeitlichen Sündenstraften letztlich 1m Fegfeuer abgebü werden IMUuS-
SECI, ist ıne erdichtete Behauptung (10] ohne Grund und Beweıls (12); ass der
1ass den Seelen 1mM Fegfeuer helfe, 1sSt bestentalls unsicher 1 18)

Der Blick auf den „Sermon VU: Ablass un: VOÜO) der Gnade“ ze1gt, ass sich die
Vermutungen über den Gehalt und den Stellenwert VO  r Luthers Kritik

Iass nıcht einmal seinen frühen, vergleichsweise moderaten lexten belegen lässt
Darüber hinaus deutet sich 1n diesen Dokumenten bereits d ass die Ablasslehre
kein Thema Rande ıst, sondern aSsSs sich Luthers Kritik zunehmend und
mittelbar AUS seiner Rechtfertigungslehre ergibt.

Luthers Urteil hat sich 1m Laute der weılteren Auseinandersetzungen verschärftft,
bis schliefßlich den Ablass insgesamt ablehnte. „Ablässe wirken sich für diejeni-
IL, die S1€e wahrhatt erlangen, nicht auf den Nachlass der bei der göttlichen (ie-
rechtigkeit tür die aktuellen Süunden geschuldeten Strate aus  ;: Diese zutieist refOr-
matorische Einsicht wurde ın der Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“ VOoO  -

620 als „Irrtum Luthers* Zzensiert®. i die Zensur tührt allerdings VOTr ugen Nicht
LIUI Konzilien können irren, sondern uch päpstliche Bullen; und 1€8 nıcht LUTI

1520
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der sich der Büßer unterziehen musste, bevor er -  so die altkirchliche Bußordnung 
-  bzw. nachdem er -  so die mittelalterliche Bußordnung -  in einem Akt der Rekon- 
ziliation wieder in die Gemeinde aufgenommen wurde. Einen Nachlass dieser Stra- 
fen hält Luther für möglich, rät aber davon ab, solch einen Nachlass zu suchen (9, 
14 u. ö.). Im Blick auf diese dem Büßer auferlegten Strafen (und nur im Blick auf sie) 
spricht Luther in den ersten Abschnitten (1-4) des Sermons von den ״Werken der 
Genugtuung״, bezweifelt aber zugleich, dass die Unterscheidung von drei Teilen 
der Buße schriftgemäß ist ( 1 ), und bestreitet, dass Gott irgend etwas an Genugtuung 
vom Sünder begehrt (6). Gottes Gerechtigkeit begehrt vom Sünder die herzliche 
Reue und den Vorsatz zu einem christlichen Leben (6), aber keine Genugtuung, 
denn Gott verzeiht die Sünden allezeit umsonst aus seiner ״unschätzbaren״ Gnade 
(13). Dass die zeitlichen Sündenstrafen letztlich im Fegfeuer abgebüßt werden müs- 
sen, ist eine erdichtete Behauptung (10) ohne Grund und Beweis (12); dass der Ab- 
lass den Seelen im Fegfeuer helfe, ist bestenfalls unsicher (18).

Der Blick auf den ״Sermon vom Ablass und von der Gnade״ zeigt, dass sich die 
o. g. Vermutungen über den Gehalt und den Stellenwert von Luthers Kritik am Ab- 
lass nicht einmal an seinen frühen, vergleichsweise moderaten Texten belegen lässt. 
Darüber hinaus deutet sich in diesen Dokumenten bereits an, dass die Ablasslehre 
kein Thema am Rande ist, sondern dass sich Luthers Kritik zunehmend und un- 
mittelbar aus seiner Rechtfertigungslehre ergibt.

Luthers Urteil hat sich im Laufe der weiteren Auseinandersetzungen verschärft, 
bis er schließlich den Ablass insgesamt ablehnte. ״Ablässe wirken sich für diejeni- 
gen, die sie wahrhaft erlangen, nicht auf den Nachlass der bei der göttlichen Ge- 
rechtigkeit für die aktuellen Sünden geschuldeten Strafe aus.״ Diese zutiefst refor- 
matorische Einsicht wurde in der Bannandrohungsbulle ״Exsurge Domine״ von 
1520 als ״Irrtum Luthers״ zensiert8. Die Zensur führt allerdings vor Augen: Nicht 
nur Konzilien können irren, sondern auch päpstliche Bullen; und dies nicht nur 
1520.
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